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Frage Nummer 24 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Matthias 
Vogler 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie arbeiten die Schulen in Bay-
ern daran, Gewalttaten unter Schülern in Zukunft zu verhindern 
und eine sichere Lernumgebung zu gewährleisten, wie viele 
Gewalttaten wurden im Jahr 2023 in Bayern verzeichnet und 
welche Maßnahmen werden ergriffen, um Schüler zu sensibili-
sieren und über Konsequenzen von Gewalttaten aufzuklären? 

Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (StMUK) misst der Gewaltpräven-
tion einen hohen Stellenwert zu und hat zahlreiche und vielfältige Maßnahmen zur 
Prävention und Intervention bei Gewalt und Mobbing an Schulen ergriffen. Gewalt-
prävention und die Förderung von prosozialem Verhalten nehmen an allen Schulen 
in Bayern daher eine wichtige Rolle ein und sind in fachlich differenzierten, bedarfs-
gerechten Angeboten fest etabliert. Das Gesamtkonzept der Maßnahmen beruht 
auf der Vernetzung und Einbeziehung unterschiedlicher Akteure und der Umset-
zung verschiedener Bausteine. Zuletzt hat das StMUK mit Kultusministeriellem 
Schreiben (KMS) vom 18.11.2022 allen Schulen in Bayern einen Überblick über 
bestehende und neue Präventions- und Unterstützungsangebote bei Gewaltvorfäl-
len im Lebensraum Schule übermittelt. Zudem sind auf der Website des Staatsmi-
nisteriums mit der Stichwortsuche „Gewaltprävention“ zielgruppenspezifisch aus-
führliche Informationen aufrufbar, z. B. für Lehrkräfte unter1. 

In Ergänzung zum Unterricht stehen den bayerischen Schulen vielfältige landes-
weite und regionale Präventionsprogramme zur Verfügung. Sie wirken auf der indi-
viduellen Schülerebene (z. B. Werteerziehung), der Klassenebene (z. B. PIT, 
Faustlos, Lions Quest) sowie der Schulebene (z. B. Landesprogramm „Schule als 
Lebensraum – ohne Mobbing“, Streitschlichter).  

Insbesondere Programme wie „PIT-Prävention im Team“ leisten hier durch ihre Ko-
operation von Schule und Polizei einen wichtigen Beitrag, um Schülerinnen und 
Schüler zu sensibilisieren und über Konsequenzen von Gewalttaten aufzuklären. 

Zu Gewalttaten an Schulen werden im StMUK keine diesbezüglichen Erhebungen 
oder Statistiken geführt.  

                                                      
1  https://www.km.bayern.de/lehrer/erziehung-und-bildung/gewaltpraevention.html 
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Das Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration teilt mit, dass grund-
sätzlich die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) als valide Datenbasis zur Beantwor-
tung entsprechender statistischer Fragestellungen herangezogen wird. Die nach 
bundeseinheitlichen Richtlinien geführte PKS enthält die der Polizei bekannt gewor-
denen Straftaten zum Zeitpunkt der Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Mittels PKS-
basierter Daten können nach Abschluss eines Berichtsjahres belastbare Aussagen 
zur Kriminalitätsentwicklung im jeweiligen Jahr getroffen werden. Eine Aussage zu 
Straftaten für das Jahr 2023 mittels PKS-basierter Daten ist demnach erst nach 
qualitätsgesichertem Abschluss des PKS-Berichtsjahres 2023 möglich.  

Für eine Beantwortung müsste insofern eine umfangreiche manuelle (Einzel-)Aus-
wertung von Akten und Datenbeständen bei den Präsidien der Bayerischen Lan-
despolizei und dem Bayerischen Landeskriminalamt erfolgen. Dies würde zu einem 
erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand führen und ist überdies in der zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Auch unter Berücksichtigung der Bedeu-
tung des sich aus Art. 13 Abs. 2, 16a Abs. 1 und 2 Satz1 Bayerische Verfassung 
ergebenden parlamentarischen Fragerechts der Abgeordneten des Bayerischen 
Landtags kann daher eine Auswertung von Einzelakten u. ä. nicht erfolgen. 

 


